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es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz270 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind,

unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungskon-
ferenz gefassten Beschluss, ab 2003 bis zur sechsten Überprü-
fungskonferenz jährlich drei einwöchige Tagungen der Ver-
tragsstaaten sowie eine zweiwöchige Sachverständigentagung
zur Vorbereitung jeder Tagung der Vertragsstaaten abzuhal-
ten271,

sowie unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungs-
konferenz gefassten Beschluss, die sechste Überprüfungskon-
ferenz im Jahr 2006 in Genf abzuhalten und ihr eine Tagung
eines Vorbereitungsausschusses vorauszuschicken272,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme
der Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen268, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert
haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert dieje-
nigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unterzeich-
net haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch
zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens
beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklärung
der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens269 vereinbarten Informations- und Daten-
austausch zu beteiligen;

3. erinnert an den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss271, eine gemeinsame Haltung und
wirksame Maßnahmen zu erörtern und zu fördern: im Jahr
2003 betreffend zwei Themen, nämlich die Verabschiedung
der innerstaatlichen Maßnahmen, die zur Umsetzung der in
dem Übereinkommen festgelegten Verbote notwendig sind,
namentlich der Erlass strafrechtlicher Maßnahmen, und die
Schaffung nationaler Mechanismen zur Gewährleistung und
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Kontrolle von pathoge-
nen Mikroorganismen und Toxinen; im Jahr 2004 betreffend
zwei Themen, nämlich die Stärkung der internationalen Kapa-
zität zur Reaktion auf Fälle eines mutmaßlichen Einsatzes von
biologischen oder Toxinwaffen oder auf verdächtige Krank-
heitsausbrüche sowie zu deren Untersuchung und zur Milde-
rung ihrer Auswirkungen; ferner die Stärkung und Ausweitung
nationaler und internationaler institutioneller Anstrengungen
und der bestehenden Mechanismen zur Überwachung, Ent-
deckung, Diagnose und Bekämpfung von Infektionskrankhei-

ten, die Menschen, Tiere und Pflanzen befallen; und im Jahr
2005 betreffend den Inhalt, den Erlass und die Verabschiedung
von Verhaltenskodizes für Wissenschaftler; und fordert die
Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, sich an seiner Um-
setzung zu beteiligen;

4. begrüßt die maßgebliche Mitwirkung der Vertrags-
staaten an den bisherigen Tagungen der Vertragsstaaten und
den Sachverständigentagungen sowie den konstruktiven und
nützlichen Informationsaustausch, der dort stattfand, und be-
grüßt außerdem die Erörterung und Förderung einer gemein-
samen Haltung und wirksamer Maßnahmen zu den vereinbar-
ten Themen;

5. stellt fest, dass im Einklang mit dem auf der fünften
Überprüfungskonferenz gefassten Beschluss272 die sechste
Überprüfungskonferenz 2006 in Genf stattfinden wird und
dass der allen Vertragsstaaten des Übereinkommens offen ste-
hende Vorbereitungsausschuss für diese Konferenz, der in der
am 24. April 2006 beginnenden Woche in Genf tagen wird, die
Daten formell vereinbaren wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für
die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Über-
prüfungskonferenzen bereitzustellen, namentlich jede erfor-
derliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der Ver-
tragsstaaten und die Sachverständigentagungen, und auch für
die sechste Überprüfungskonferenz und ihre Vorbereitung die
erforderliche Unterstützung zu gewähren und die erforderli-
chen Dienste bereitzustellen;

7. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/226
Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 23. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 99 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 22 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)273:

Dafür: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Algerien, Ägypten, Bahrain, China, Dschibuti, Irak, Iran (Isla-

mische Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libysch-

270 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
271 Siehe BWC/CONF.V/17, Ziff. 18.
272 Ebd., Ziff. 20.
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Arabische Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, Oman, Pakistan, Saudi-Arabi-
en, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate.

60/226. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De-
zember 1991, 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 48/75 E vom
16. Dezember 1993, 49/75 C vom 15. Dezember 1994,
50/70 D vom 12. Dezember 1995, 51/45 H vom 10. Dezember
1996, 52/38 R vom 9. Dezember 1997, 53/77 V vom 4. De-
zember 1998, 54/54 O vom 1. Dezember 1999, 55/33 U vom
20. November 2000, 56/24 Q vom 29. November 2001, 57/75
vom 22. November 2002 und 58/54 vom 8. Dezember 2003
über Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung,

nach wie vor die Auffassung vertretend, dass mehr Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Vertrau-
ensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und
dass die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen für
konventionelle Waffen274 einen wichtigen Schritt zur Förde-
rung der Transparenz in militärischen Angelegenheiten dar-
stellt,

erfreut über den zusammengefassten Bericht des General-
sekretärs über das Register275, der die Antworten der Mitglied-
staaten für das Jahr 2004 enthält,

sowie erfreut über die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das
in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L enthaltene Er-
suchen, Angaben über ihre Einfuhren und Ausfuhren von Waf-
fen sowie vorhandene Hintergrundinformationen über ihre
Rüstungsbestände, die Beschaffung aus der nationalen Pro-
duktion und die diesbezüglichen Politiken bereitzustellen,

ferner erfreut darüber, dass einige Mitgliedstaaten Anga-
ben über die von ihnen vorgenommenen Transfers von Klein-
waffen und leichten Waffen als zusätzliche Hintergrundinfor-
mation in ihre Jahresberichte an das Register aufgenommen
haben,

betonend, dass die Fortführung des Registers und seine
Weiterentwicklung überprüft werden sollten, um ein Register
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen,

1. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Füh-
rung des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle
Waffen274, wie in den Ziffern 7 bis 10 der Resolution 46/36 L
vorgesehen, sicherzustellen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
im Hinblick auf die Herbeiführung der universellen Beteili-
gung jedes Jahr bis zum 31. Mai die erbetenen Daten und In-
formationen für das Register vorzulegen, so auch gegebenen-
falls negative Berichte, auf der Grundlage der Resolutionen
46/36 L und 47/52 L, der Empfehlungen in Ziffer 64 des Be-
richts des Generalsekretärs von 1997 über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung276, der Empfehlungen
in Ziffer 94 des Berichts des Generalsekretärs von 2000 und
seiner Anhänge und Anlagen277 und der Empfehlungen in den
Ziffern 112 bis 114 des Berichts des Generalsekretärs von
2003278;

3. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
bis zur Weiterentwicklung des Registers zusätzliche Informa-
tionen über die Beschaffung aus der nationalen Produktion und
die Rüstungsbestände bereitzustellen und sich der Spalte "Be-
merkungen" des Standardberichtsformulars zu bedienen, um
zusätzliche Informationen, beispielsweise Angaben zu Typen
oder Modellen, bereitzustellen, und Angaben über den Trans-
fer von Kleinwaffen und leichten Waffen als zusätzliche Hin-
tergrundinformation aufzunehmen und dabei die ihnen geeig-
net erscheinenden Definitionen und Berichterstattungsmaß-
nahmen anzuwenden;

4. bekräftigt ihren Beschluss, im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des Registers seinen Geltungsbereich und die
Beteiligung an dem Register fortlaufend zu überprüfen, und

a) erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die Mit-
gliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über die
Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und über
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen;

b) ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, mit
Unterstützung einer Gruppe von Regierungssachverständigen,
die 2006 im Rahmen der verfügbaren Mittel und auf der
Grundlage der ausgewogenen geografischen Vertretung ein-
berufen werden soll, einen Bericht über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Be-
rücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonferenz, der von
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen
und der Berichte des Generalsekretärs über die Fortführung
des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die Ver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Be-
schluss fassen kann;

273 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bangladesch,
Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Haiti, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kasachstan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
274 Siehe Resolution 46/36 L.
275 A/60/160 und Corr.1 und Add.1.

276 A/52/316 und Corr.2.
277 A/55/281.
278 A/58/274.
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5. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinen Berichten von 2000 und 2003 über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen und si-
cherzustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel zur
Führung und Erhaltung des Registers zur Verfügung gestellt
werden;

6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung
fortzusetzen;

7. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaaten,
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück-

sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Re-
gion oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die
internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und
Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu ko-
ordinieren;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet
der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.
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